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Gewinnung von Erblassern

Der Verein im Fokus des Erblassers

Chancen – Instrumente – Maßnahmen

1. Erbschaften

Erbschaften (§ 1922 BGB) und Vermächtnisse (§ 1939 BGB) stellen eine, insbesondere vor dem Hintergrund der anstehenden Nachlassregelungen, eine Erfolg versprechende Einnahmequelle eines Vereins dar. Die Nachkriegsgeneration hat häufig erfolgreich gewirtschaftet, das erarbeitete Vermögen will einer sinnvollen Aufgabe anvertraut werden.

Kinderlose Ehepaare ist die klassische und auf einer gedachten Prioritätsskala oben stehende Personengruppe, die potentielle testamentarische Förderer Ihres Vereins werden könnten. Daneben bleibt hinreichend Handlungsspielraum für Ehepaare, die nicht kinderlos sind, aber gleichwohl neben ihren Kindern auch eine NPO
 unterstützen wollen. 

Dies möglicherweise deshalb, weil die Kinder hinreichend im Testament berücksichtigt sind, weil die Kinder gut verdienen oder auch, weil man sich mit den Kindern überworfen hat.

So genannte Pflichtteilsberechtigte können nicht gänzlich von der Erbfolge ausgeschlossen werden (Ausgenommen „Extremfälle“: der Pflichtteilsberechtigte trachtet dem Erblasser nach dem Leben) 

Pflichtteilsberechtigt sind gemäß § 2303 BGB die direkten Abkömmlinge des Erblassers unter Ausschluss der entfernteren (§2309 BGB), seine Eltern und sein Ehegatte.

Dies kann dazu führen, dass ein Verein, wenn er von einem Erblasser unter Außer Acht Lassung eines Pflichtteilsberechtigten begünstigt wurde, den Ansprüchen des Berechtigten ausgesetzt ist. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass der Erblasser einen Pflichtteilsberechtigten nicht gänzlich von der Erbfolge ausschließen kann, auch nicht wenn er zum Alleinerben einen Verein oder andere NPO  einsetzt.

Hat der Erblasser jedoch Schenkungen zu Lebzeiten an den Verein getätigt oder eine eigene Stiftung errichtet und lebt sodann noch 10 Jahre ist die Schenkung nicht mehr angreifbar, das insofern Geschenkte gehört nicht mehr zur Erbmasse. Des Weiteren ist gemäß § 528 BGB die Rückforderung einer Schenkung wegen Notbedarfs möglich, sofern der Schenker nach Vollzug der Schenkung außerstande ist, seinen angemessenen Unterhalt zu bestreiten. 

Der Erblasser hat natürlich neben der Überlegung, Teile seines Vermögens der Erbmasse zu entziehen in der Regel völlig andere und hierbei sehr unterschiedliche Vorstellungen und Motivationen, was er mit einer Erbschaft unterstützt wissen will. 

Betrachtet man zunächst die möglichen Zwecke, die im Rahmen der Gemeinnützigkeit 
 unterstützt werden können, so scheint dies uferlos. Die Abgabenordnung definiert zwar Obergruppen wie Kultur oder soziale Zwecke, jedoch ist das was unter diesen Begriffen in der Wirklichkeit gefördert wird und in welcher Form dies geschieht außerordentlich vielfältig. So kann beispielsweise ein Verein die Kultur selbst, operativ unterstützen oder die Verwirklichung und Umsetzung der Kulturförderung einer anderen Institution übertragen, indem Sie institutionell fördert, das heißt den Förderverein eines Museums mit einem zweckgerichteten Vermögensbetrag unterstützt.

Nur durch derartig institutionelle Förderung ist es überhaupt möglich, dass beispielsweise die „größte“ Stiftung von Bill Gates, die Road Ahead Foundation mit lediglich neun Mitarbeitern auskommt.

Hinzukommt die vielfältigen Arten der Kultur zu unterstützen, soll die Kunst gefördert werden oder der Denkmalschutz oder die Musik und wenn diese, welche Art von Musik? Soll die Musik durch Stipendien, Workshops, Konzerte oder durch Aufkauf von Originalschriften berühmter Musiker unterstützt werden?

All dies ist insofern bei der Akquisition von Erbschaften 
 relevant, weil es natürlich darum geht, für den Erblasser ein attraktives Angebot der Umsetzung seines gemeinnützigen Engagements formulieren zu können.

Es stellt sich die Frage möglicherweise dem Geschmack des Erblassers dadurch gerecht zu werden, seine Förderpolitik nach den Wünschen eines Erblassers auszurichten.

So können die Vorstellungen eines Erblassers auch Anregungen sein, den Zweck der Institution mal anders als bisher umzusetzen. Legt der potentielle Erblasser Wert darauf, den Nachwuchs im Bereich Forschung zu unterstützen, kann man seinen Vorstellungen, Stipendien zu vergeben oder Preise zu verleihen entsprechen.

Schließlich wird ein Erblasser Vorstellungen darüber haben, ob er mit seinem Testament Mittel zur zeitnahen Verwendung zur Verfügung stellen will, oder ob er sogar eine Treuhänderische Stiftung unter dem Dach des begünstigten Vereins zur Verfügung stellen will.
 Wenn ein Verein einem potentiellen Erblasser die Möglichkeit eröffnet, eine Stiftung etwa unter dem Dach des Vereins
 zu errichten, wird der Erblasser möglicherweise statt eine eigene Stiftung zu errichten sich dazu entscheiden, den Verein in dieser Form zu begünstigen.

Auch hier gilt es durch ein attraktives „Angebot“ als Verein den Erblasser für sich zu gewinnen. Dieses Angebot an den Erblasser kann in einer Broschüre des Vereins
 erläutert und näher dargestellt werden. 

Es ist keinesfalls selbstverständlich, dass ein Verein Erbschaften entgegenzunehmen bereit ist, denn die Hereinnahme von Erbschaften kann den Verein vor Probleme stellen, die selbstverständlich lösbar sind:

· Die Abwicklung des Nachlasses kann sich äußerst kompliziert darstellen, wenn kein Testamentsvollstrecker bestellt ist. Urkunden (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde) sind zu beschaffen, Auslandsvermögen zu veräußern, die Wohnung aufzulösen und Konten festzustellen und Depots zu übernehmen oder aufzulösen.

· Möglicherweise melden sich Erben, deren Ansprüche zu prüfen und möglicherweise auszuzahlen sind.

· Es ist festzustellen, ob der Nachlass überschuldet ist, möglicherweise muss die Erbschaft ausgeschlagen werden.

· Ist ein Testamentsvollstrecker bestimmt ist mit ihm die Vergütung zu klären 
. Der Gesetzgeber sieht lediglich eine „angemessene“ Vergütung vor, was noch in diesem Rahmen liegt kann gleichfalls zu Auseinandersetzungen führen.

Zahlreiche solcher Probleme können verhindert werden, wenn der Erblasser vor Abfassen seines Testamentes umfangreich beraten wird. 

Es ist im Diskurs mit dem Verein zu klären, welche Aufgaben der Verein zu übernehmen bereit ist und welche möglicherweise an Dritte verfügt werden können (z.B. Testamentsvollstreckung).

Erbschaften, die einem gemeinnützigen Verein zufallen sind von der Erbschaftssteuer befreit
. Dieser Steuervorteil sollte zur Akquisition von Erbschaften  eingesetzt werden .

Ein besonderer Anreiz für Stifter findet sich in § 29 Abs. 1 Nr. 4 S. 1 ErbStG
. Hiernach ist es möglich Vermögen unter Vermeidung von Erbschafts- oder Schenkungssteuer innerhalb von 24 Monaten einer Stiftung (im folgenden Treuhandstiftung unter dem Dach des Vereins) zuzueignen, nachdem das Vermögen beim Erben angefallen ist.
2. Testamente, die zu Mitteln für den Verein führen, die wie Spenden (freie und zweckgebundene) einzusetzen sind (s. Anhang Testamentsmuster)

Die häufigste Einnahmeart des Vereins ist die Spende
. Der Bundesfinanzhof definiert Spende als freiwillige und unentgeltliche Wertgaben, also Geld- oder Sachzuwendungen. Zum Wesen der Freiwilligkeit gehört es, dass der Spender zur Leistung weder rechtlich noch aus anderen Gründen verpflichtet ist. Die Freiwilligkeit ist auch zu bejahen, wenn sich der Spender (freiwillig) zu einer Leistung gegenüber dem Spendenempfänger in rechtlich verbindlicher Weise verpflichtet (Fördermitglied).

Die Freiwilligkeit wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Spendenempfänger den Spender durch moralischen Druck zur Zahlung zu veranlassen sucht. Natürlich wird das Instrument der emotionalen Dankbarkeit eingesetzt, um Spender dazu zu bewegen auch zukünftig zu spenden.

Zu Weihnachten werden mailings gern mit der kostenfreien Hingabe von Kalendern, Adressaufklebern und ähnlichem versehen, um Dankbarkeit hervorzubringen. Dies ist jedoch unschädlich und kann das Kriterium der Freiwilligkeit nicht tangieren.

Der Druck darf jedoch nicht soweit gehen, dass beispielsweise die Mitgliedschaft in einem Verein von der Hingabe einer Spende abhängig gemacht wird. Dies ist jedoch aus gemeinnütziger nicht nur ein Problem der „Freiwilligkeit“, sondern grenzt an den Austausch von Leistung und Gegenleistung (do ut des – ich gebe, damit Du gibst) und kann auch aus diesen Gründen keine Spende im Rechtssinn sein.

Für die Spender steht die soziale Verpflichtung und gesellschaftliche Verantwortung im Vordergrund, verbunden mit dem Fördermotiv der Erlangung von Steuervorteilen.

Zur Einordnung der Wesensart einer „Gabe“ kommt es somit auf die Motivation des Gebenden an.

Spenden müssen grundsätzlich „zeitnah“ für den Satzungszweck des Vereins verausgabt werden, man ist insofern „auf der sicheren Seite“, wenn man im Jahr nachdem die Spende eingegangen ist, diese auch verausgabt. 

Der Erblasser, der sein Testament demnach so verfasst, dass der Nachlass oder ein Teil dessen dem Verein zu Gute kommt, muss sich darüber im Klaren sein, dass sein Beitrag innerhalb von zwei Jahren in die Projekte des Vereins einfließt, dies ist nicht immer im Sinne eines testamentarisch Verfügenden, da er häufig etwas hinterlassen will, das dauerhaft auf ihn hinweist – für diesen Typus bietet sich die Unterstützung des Vereins durch eine zu errichtende Stiftung an.

Erbschaften an gemeinnützige Institutionen sind erbschaftsteuerbefreit
 , Spenden zu Lebzeiten können steuermindernd als Sonderausgabenabzug
 berücksichtigt werden. Durch die steuermindernde Berücksichtigung von Spenden soll zu privatem, uneigennützigen Handeln angeregt werden. 

3. Möglichkeiten, das Angebot der Nachlassberatung zu kommunizieren

a) Die „hauseigene“ Publikation in Form der Erbschaftsbroschüre

· Die Erbschaftsbroschüre
 


soll

· über den Verein informieren
· die Vision des Vereins vermitteln
· die Notwendigkeit der Dauerhaftigkeit dieses Wirkens betonen, die der Erbschaften bedarf
· die Bedürfnisse von Erblassern ansprechen (Versorgung des Partners durch Berliner Testament – s. Anhang Testamentsmuster)


wird

· die gesetzliche Erbfolge darstellen
· Testamentsformen darstellen 
· die Erbschaftssteuer problematisieren
· die erbschaftssteuerfreie Übertragung des Vermögens an den Verein herausstellen
· Anleitungen zur testamentarischen Umsetzung aufzeigen
· aufzeigen, was mit dem Nachlass in dem Verein „passiert“
· Zusätzlich oder integriert die Broschüre Treuhandstiftung 



soll

· über das Institut der Treuhandstiftung informieren

· wird abgrenzen zur rechtsfähigen Stiftung

· die besonderen Vorteile dieses Instituts erläutern (keine Stiftungsaufsicht, schnelle Errichtung, hohe Flexibilität)



wird

· herausstellen, dass der Erblasser eine „eigene“ Stiftung haben wird

· den Fortbestand eines Familienvermögens in einer Stiftung darstellen

· die erbschaftssteuerfreie Übertragung des Vermögens an die Stiftung herausstellen

· Anleitungen zur testamentarischen Umsetzung aufzeigen

· die Möglichkeit aufzeigen, bereits zu Lebzeiten in der „eigenen“ Stiftung mitzuwirken

Das Institut Treuhandstiftung
 ist für viele Erblasser ein besonderer Anreiz, ein Testament zu Gunsten des zukünftigen Treuhänders zu verfassen. Den Erblasser reizt besonders, die erbschaftssteuerfreie Übertragung verbunden mit der Perspektive auf eine „eigene“ Stiftung, die er zudem mit seinem Namen oder dem Namen seiner Vorfahren verbinden kann.

Hinzu kommt der sehr einfache und zügige Errichtungsvorgang und die Möglichkeit ein Stück weniger Staat (keine stiftungsaufsichtliche Kontrolle) in seiner Stiftung akzeptieren zu müssen, als dies bei der rechtsfähigen Stiftung der Fall wäre.

Insofern stellt sich die Frage, die Treuhandstiftung in die Erbschaftsbroschüre mit einzubeziehen oder diesem Thema eine eigene Broschüre zu widmen. Für letzteres spricht die Tatsache, dass Treuhandstiftungen selbstverständlich zu Lebzeiten des Stifters bereits errichtet werden können oder „angestiftet“ werden können, dies kann durchaus auch seitens des Treuhänders bevorzugt  werden, sodass sich eine vom Erbschaftsthema losgelöste Treuhandbroschüre anbietet.

Die Erbschaftsbroschüre sollte einen kompetenten Ansprechpartner, möglichst mit Bild, benennen, der von der ersten Kontaktaufnahme des Ratsuchenden zur Beratung und Betreuung zur Verfügung steht.

Es ist von besonderer Wichtigkeit, dass der potentielle Erblasser, der sich mit seinem Wunsch, seinen Nachlass zu regeln, einer ihm fremden Organisation „anvertraut“ und der ein Vertrauensverhältnis aufbaut, von einer Person beraten und betreut wird. 

Vertröstungen wie „Ja der Kollege mit dem Sie über Ihr Testament gesprochen haben ist derzeit in Urlaub, Sie können mir aber auch alles vortragen ich werde es in zwei Wochen an den Kollegen weiterleiten“ sind nicht tragbar.

b) Beispiel: Angebots an potentielle Erblasser hinsichtlich Beratung und Betreuung innerhalb einer Erbschaftsbroschüre:

IHR Ansprechpartner in unserem Verein in Testamentsfragen

FOTO

Rechtsanwalt ..................................

Mein Name ist.......................................... Im Namen des Vereins möchte ich mich dafür bedanken, dass Sie sich für das Studium dieser Broschüre Zeit genommen haben. Ich bin auf Fragen des Erbrechts und des Vereinsrechts langjährig spezialisiert.

Für alle noch offenen Fragen zu den Themen Testamentgestaltung oder Errichtung einer treuhänderischen Stiftung unter dem Dach des ..................Vereins stehe ich gern zur Verfügung.

Rufen Sie mich an oder nutzen Sie den beiliegenden kostenlosen Rückantwortbrief.

Ich werde gern ein persönliches, selbstverständlich vertrauliches Gespräch mit Ihnen führen.

Ich freue mich auf Ihren Anruf !

Mit freundlichen Grüßen aus .........................................

Faksimile Unterschrift

Telefon: 

E-Mail: 

Es bietet sich durchaus an, einen „externen“ Rechtsanwalt als Kooperationspartner des Vereins als Kontaktperson vorzustellen, die Rechtsberatung ist durch Rechtsberatungsgesetz an Rechtsanwälte delegiert, sodass diese durch Mitarbeiter im Verein nicht bewerkstelligt werden darf – wünschenswerter Nebeneffekt ist, dass die Beratung des Erblassers als objektiver empfunden wird (und auch sein kann), wenn ein Berater, der nicht im Angestelltenverhältnis befindlich ist, die Beratung durchführt.

c) Internetauftritt

Gerade bei der Konzeption des Internetauftritts
 des Vereins stellen sich neben den technischen Fragen der Umsetzung zuvorderst Fragen der inhaltlichen Ausrichtung und Schwerpunktbildung des „Fundraisings“ des  Vereins.

· Welchen Raum soll die personelle Selbstdarstellung (Vorstand, Gremien etc.) einnehmen?

· Welchen Schwerpunkt soll die Darstellung der Projekte einnehmen?

· Wie stark soll ein akquisitorischer Ansatz in der Gesamtgestaltung einnehmen?

· Welchen Stellenwert und welche Betonung soll hierbei die Gewinnung von Erblassern einnehmen?

Sicher wäre es falsch der Gewinnung von Erblassern absoluten Vorrang vor anderen Unterstützungsmöglichkeiten (Ehrenamt, Spende, Dauerspende, zweckgebundener Spende, Sponsoring) einzuräumen, auf der anderen Seite sollte allein im Hinblick auf das Potential  im Bereich der Gewinnung von Erblassern dieser Bereich nicht ausgespart werden.

So spricht vieles dafür auf der homepage eben diese Unterstützungsmöglichkeiten unter einem Punkt „Ihre Mithilfe“ gleichwertig nebeneinander zu stellen.

Auch hier auf der homepage sollte ein fester Ansprechpartner mit Foto für Fragen zur Nachlassgestaltung benannt werden, der von der ersten Kontaktaufnahme an für den Ratsuchenden Erblasser zur Verfügung steht.

d) Veranstaltungen – Vorträge

· Veranstaltungen des Vereins können dazu genutzt werden, diese mit einem Vortrag über das relevante Thema zu verbinden.

· Hierbei ist darauf zu achten, dass Vortragsthema und Veranstaltung zusammenpassen.

· Der Vortrag zum Inhalt „Testamentarische Verfügung zu Gunsten des Vereins“ kann unterschiedlich angeboten werden.

Ein Vortrag über Testamentsgestaltung ist sicher kein unterhaltsames, frohgemut stimmendes Thema und insofern nicht in mit jedweder Veranstaltungsform vereinbar. 

Ideal platziert ist ein solcher Vortrag im Rahmen eines Informationstages über den Verein, einem Tag der offenen Tür, zu dem neben Förderern des Vereins die Öffentlichkeit die Möglichkeit erhält, die Räumlichkeiten und Mitarbeiter des Vereins und der in Verbindung stehenden Institution (Förderverein - Schule) kennen zu lernen.

Neben der Besichtigung laufender Projekte des Vereins bietet sich ein Vortrag zum Thema „Möglichkeiten der Testamentsgestaltung, Testamentsformen, Testamente zu Gunsten des Vereins, Steuervorteile für Spender, Stifter und Förderer“ an. 

Diesen Vortrag sollte bereits der in der homepage und Testamentsbroschüre benannte kompetente Ansprechpartner sein.

Im Rahmen anderer Veranstaltungen wie beispielsweise Golf Charity oder auch einem Konzert zu Gunsten des Vereins kann ein Vortrag mit dem Thema „Steuervorteile für Spender und Förderer“ angemessen sein.

e) Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit

· 1. Schritt: Vorüberlegung – Gesamtstrategie


Welchen Stellenwert im Gesamt-Fundraising soll die Gewinnung von 
Erblassern einnehmen? – Abgrenzung zu Spendenaufrufen, Mailing 
Aktionen, 
Benefiz und Sponsoring

· Redaktionelle Beiträge in Tageszeitungen, IHK Zeitschriften über das Thema „Testamentarische Verfügung zu Gunsten eines Vereins – erbschaftssteuerfreie Übertragung – Errichtung einer eigenen (nichtselbständigen) Stiftung durch Verfügung von Todes wegen.

· Hinweis in der Presse, wenn der Verein in einer Stadt einen Infotag veranstaltet verbunden mit der Ankündigung eines Vortrags zur Nachlassgestaltung

· Kann mit der Einladung an die Öffentlichkeit verbunden werden, diesen Vortrag zum Thema zu besuchen

Erbschaftsbroschüre

· In der Publikation Ihres Vereins (Vereinsmagazin / newsletter) sollte auf die „soeben erschienene“ Erbschaftsbroschüre aufmerksam gemacht werden

· Mit dem Hinweis, dass diese auf Anfrage kostenfrei zugesandt wird

· Der Versand der Broschüre sollte mit Antwortelement (response) erfolgen, mit folgenden anzukreuzenden Elementen

	

o Ich bin an der Arbeit Ihres Vereins interessiert – bitte senden Sie 


mir weitere Informationen



o Bitte senden sie mir weitere Testamentsbroschüren zu, ich möchte 


diese in meinem 

· Freundes- und Bekanntenkreis verteilen

· Wartezimmer auslegen



o Ich möchte ein persönliches Beratungsgespräch führen und würde mich 

freuen, wenn Frau/Herr ..............mit mir Kontakt aufnimmt.



o Ich möchte ein persönliches Beratungsgespräch führen und würde mich 

freuen, wenn Frau/Herr mich besuchen würde, zur Terminabsprache 

können Sie mich in der Zeit von ..... bis ..... gerne anrufen.




Der erste Adressatenkreis zur Bekanntmachung des „Angebots“ eines Vereins, sich dem Thema Gestaltung des Testaments anzunehmen ist der Kreis der Spender und Förderer. Diese sollten jedoch auf das Angebot des Vereins selbst die Initiative ergreifen, indem diese die zur Verfügung stehende Broschüre anfordern.

Dieses Angebot in die Öffentlichkeit zu tragen ist Aufgabe der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen dieses Bemühens können auch pro bono Anzeigen (kostenfreie Veröffentlichung einer Annonce des Vereins durch ein Print Medium) in Frage kommen. 

Die Erbschaftsbroschüre sollte an Notare, zumindest in der Region, wenn nicht bundesweit versendet werden. Notare beraten Testamentgestaltungen und beglaubigen diese. Sollte ein Notar insofern von seiner Mandantschaft dahingehend konsultiert werden, einen Rat für eine Erb- oder Vermächtniseinsetzung abzugeben, ist es natürlich von Vorteil, wenn er von dem Angebot des Vereins weiß.

Hierbei ist es sehr wichtig, dem Notar gegenüber im Anschreiben beim Versand der Broschüre klar zum Ausdruck zu bringen, dass das in der Broschüre formulierte Beratungsangebot durch Benennung eines Ansprechpartners, seine Dienste nicht ersetzen soll, sondern dass der Verein, vielmehr der benannte Ansprechpartner, sich als die Begleitung des Notars bei dessen Beratung anbietet.

Grundsätzlich bedarf der Aufbau dieses Bereiches längerer Vorbereitung und der seriösen Umsetzung. Schnelle Erfolge sind selten, nicht immer erfährt ein Verein direkt davon, dass ein Testament zu seinen  Gunsten verfasst wurde. Ist ein Testament verfasst worden, kann dieses jederzeit wieder geändert werden. 

Zusätzlich kann die Broschüre den Lions und Rotariern, möglicherweise im Rahmen eines Vortrags über den Verein und seine Arbeit im Allgemeinen und deren Unterstützung im Speziellen vorgestellt werden.

Darüber hinaus empfiehlt sich die Auslage in Banken und Wartezimmern von Ärzten und Rechtsanwälten.
� Non Profit Organisation (Verein, Stiftung, gGmbH)


� BGH Urteil v. 10.12.2003, IV ZR 249/02 („Dresdner Frauenkirche“)


� Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit im Wesentlichen in der AO (Abgabenordnung) geregelt


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de


� siehe Anhang Testamentsmuster


� Stiftungen, Beck Rechtsberater, Deutscher Taschenbuch Verlag, 2004, S. 259 ff.


� pro tuto: „Ihr letzter Wille“, Deutsche Krebshilfe e.V., Ausgabe 2/2002


� Der Testamentsvollstrecker, Walhalla Verlag, 14. Auflage, S. 285 ff. 


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de


� § 13 Absatz 1 Nr. 16 + 17 ErbStG


� Steuerliche Verbesserung durch Stiftungsförderungsgesetz, 1.1.2000


� Gemeinnützigkeit im Steuerrecht, Kießling-Buchna, Erich Fleischer Verlag, 6. Auflage, S. 235 ff.


� § 13 ErbStG


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de


� BFH vom 22.9.1993, BStBl. 1993 II S.874


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de





� Broschüre „Mit Stiftungen Zukunft gestalten“, Kanzlei Krüger, 2004


� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de





� Informationen abrufbar über bundesverband deutscher vereine und verbände, Berlin – www.bdvv.de
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